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PRESSEMITTEILUNG 4. Juli 2017 

 

 

 Die EU-Datenschutzgrundverordnung 2018 -  

Aufsichtsbehörden helfen weiter! 

 

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) tritt am 25. Mai 2018 in 
Kraft. Welche Auswirkungen wird das neue Recht haben? Worauf sollten Bürgerinnen 
und Bürger sowie Unternehmen achten? Erste Antworten darauf gibt die Konferenz 
der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) in ge-
meinsamen Kurzpapieren. 
 
Die Papiere dienen als erste Orientierung, wie nach Auffassung der Datenschutzkon-
ferenz die Datenschutz-Grundverordnung im praktischen Vollzug angewendet werden 
sollte. Sie behandeln unter anderem Themen wie die umfangreichen Dokumentati-
onspflichten, welche die Verantwortlichen – z. B. Unternehmen, Freiberufler oder 
Vereine – zukünftig beachten müssen. Auch auf die Frage, welche Bußgelder und 
sonstige Sanktionen Verantwortliche bei Verstößen gegen die Vorschriften treffen 
können, gibt ein Kurzpapier künftig Antworten.  

 

In diesem Zusammenhang sieht der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Dr. Stefan Brink, die Aufsichtsbehörden vor einer ihrer größten 
Herausforderungen: „Sich auf diesem Weg in die DS-GVO durch Orientierungshilfen, 
Handlungsempfehlungen und Musterentwürfe so nützlich wie nur möglich zu machen 
- für die Bürgerinnen und Bürger, aber ebenso für die Unternehmen und ihre betriebli-
chen Datenschützer!“ 
 
 
Die Kurzpapiere der Datenschutzkonferenz können unter https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/dokumente-der-datenschutzkonferenz/ abgerufen wer-
den. 
 

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0711/615541-0. Weitere 

Informationen zum Datenschutz finden Sie im Internet unter 

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de oder unter www.datenschutz.de. 

Die Pressemitteilung ist im Internet abrufbar unter http://www.baden-

wuerttemberg.datenschutz.de.  

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/dokumente-der-datenschutzkonferenz/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/dokumente-der-datenschutzkonferenz/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/dokumente-der-datenschutzkonferenz/
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
http://www.datenschutz.de/
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/

